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I.

203033
Tätigkeit von Beschäftigen des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

in internationalen Organisationen und 
Dienststellen der Kommission der 

Europäischen Gemeinschaften;
a) Richtlinien für die Entsendung 

von Landesbediensteten in 
öffentliche zwischenstaatliche oder 

überstaatliche Organisationen 
(Entsendungsrichtlinien – EntsR);

b) Zeitweiliger Einsatz von Beschäftigten 
des Landes in Dienststellen der 
Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften 
(EG – Personaltausch)

Gem. RdErl. d. Innenministeriums 
– 24-1.37.07-268/06 – 

u. d. Finanzministeriums 
– B 1230-18.1-IV A 2 – 

v. 26. 1. 2006

Der Gem. RdErl. d. Innenministeriums u. d. Finanzmi-
nisteriums vom 5. 10. 1992 (MBl. NRW. S. 1656) (SMBl.
NRW. 203033), geändert durch Gem. RdErl. vom 2.2.2001
(MBl. NRW. S. 410) wird wie folgt geändert:

In der Anlage 1 (Entsendungsrichtlinien) wird der An-
hang zu Anlage 1 durch folgenden Anhang zu Anlage 1
(Anlage) ersetzt:Anlage
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– MBl. NRW. 2006 S. 72
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2123

Gebührenordnung 
für die Durchführung der beruflichen 

Aufstiegsfortbildung 
zur Betriebswirtin oder zum Betriebswirt 

für Management im Gesundheitswesen
der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe

vom 19. November 2005

Inhalt

§ 1 Fortbildungslehrgang / Ratenzahlung / Rücktritt

§ 2 Abschlussprüfung

§ 3 Geschlechtsspezifische Bezeichnung

§ 4 In-Kraft-Treten

Die Kammerversammlung der Zahnärztekammer West-
falen-Lippe hat in ihrer Sitzung am 19. November 2005
aufgrund des § 23 Abs. 1 i.V.m. § 6 Abs. 5 des Heilberufs-
gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 1. März 2005 (GV. NRW.
S. 148), in Verbindung mit § 54 des Berufsbildungsgeset-
zes (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931 ff.), fol-
gende Gebührenordnung für die Durchführung der be-
ruflichen Aufstiegsfortbildung zur Betriebswirtin oder
zum Betriebswirt für Management im Gesundheitswesen
beschlossen:

§ 1
Fortbildungslehrgang / Ratenzahlung / Rücktritt

(1) Die Gebühr für die Teilnahme am Fortbildungslehr-
gang beträgt 3.825,– ¤ je Teilnehmer.

(2) Die Gebühr wird fällig mit der Annahmeerklärung
auf der Grundlage des Zulassungsbescheides der Kam-
mer.

(3) Die Gebühr gem. Absatz 1 kann auf Antrag in drei
Raten von je 1.275,– ¤ gezahlt werden. Die Raten werden
fällig zu Beginn des Fortbildungslehrganges und jeweils
zu Beginn des vierten und neunten Monats der Fortbil-
dung.

(4) Im Falle des Rücktritts erfolgt eine Erstattung der
Gebühr gem. Absätze 1, 2 nur dann, wenn der Fortbil-
dungsplatz noch rechtzeitig durch einen anderen Teil-
nehmer besetzt werden kann, abzüglich einer Bearbei-
tungsgebühr von 50,– ¤.

§ 2
Abschlussprüfung

(1) Die Gebühr für die Abschlussprüfung beträgt 385,– ¤
je Teilnehmer.

(2) Die Gebühr wird fällig mit der Anmeldung zur Ab-
schlussprüfung.

Bei Rücktritt von der Prüfung erfolgt Erstattung, abzüg-
lich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25,– ¤.

§ 3 
Geschlechtsspezifische Bezeichnung

Alle personenbezogenen Begriffe dieser Gebührenord-
nung werden im jeweiligen Einzelfall im amtlichen
Sprachgebrauch in ihrer geschlechtsspezifischen Be-
zeichnung verwendet.

§ 4 
In-Kraft-Treten

Diese Gebührenordnung für die Durchführung der be-
ruflichen Aufstiegsfortbildung zur Betriebswirtin oder
zum Betriebswirt für Management im Gesundheitswesen
tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Ministerial-
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Genehmigung

der Gebührenordnung für die Durchführung der berufli-
chen Aufstiegsfortbildung zur Betriebswirtin oder zum
Betriebswirt für Management im Gesundheitswesen

Genehmigt:

Düsseldorf, den 11. Januar 2006
Az.: III 7 – 0810.74.2 – 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

G o d r y

Ausgefertigt zum Zwecke der Veröffentlichung im Minis-
terialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen

Münster, den 16. Januar 2006

Dr. Walter   D i e c k h o f f

Präsident der Zahnärztekammer 
Westfalen-Lippe

– MBl. NRW. 2006 S. 109

2160

Zulassung 
als Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres
Bek. d. Ministeriums für Generationen, Frauen, 

Familie und Integration v. 30. 1. 2006 
– 315-6056.2/6056.2.0 –

Die Bek. d. Ministeriums für Generationen, Familie,
Frauen und Integration v. 28. 11. 2005 (SMBl. NRW.
2160) wird bei I. wie folgt geändert:

Nach dem Träger „Stiftung Anstalt Bethel in den v. Bo-
delschwinghschen Anstalten Bethel, Sitz Bielefeld (am
18. April 2002)“ werden die Worte „Universitätsklini-
kum Münster, Sitz Münster (am 9. Januar 2006)“ einge-
fügt. 

– MBl. NRW. 2006 S. 109

621

Darlehen zur Heimförderung 
nach § 302 LAG

RdErl. d. Finanzministeriums v. 30. 1. 2006 
– LA 3388 – 2 – III A 3 –

1
Die mir nach der Weisung des Bundesausgleichsamtes
über die Gewährung von Darlehen zur Förderung von
Heimen und Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (Heim-
förderung) vom 5. 7. 1954 (Mtbl. BAA 1954 S. 238), zu-
letzt geändert durch Weisung des Bundesausgleichsam-
tes vom 9. 12. 1957 (Mtbl. BAA 1957 S. 497), und den
dazu ergangenen Durchführungsbestimmungen vom
5. 7. 1954 (Mtbl. BAA 1954 S. 240), zuletzt geändert
durch Bestimmung des Bundesausgleichsamtes vom
14. 11. 2005 (n. v.) – I – LA 3380 – 2/05, zustehende Be-
fugnis zur Entscheidung über die Änderung der für
Heimförderungsdarlehen begebenen Sicherheiten über-
trage ich auf das Ausgleichsamt, in dessen Zuständig-
keitsbereich sich der Sitz des Heimes oder der Einrich-
tung der Wohlfahrtspflege befindet.

2
Der RdErl. des Finanzministeriums vom 13. 8. 2003
(SMBl. NRW. 621) wird aufgehoben.

3
Dieser RdErl. tritt mit Ablauf des 31.12. 2010 außer
Kraft.

– MBl. NRW. 2006 S. 109
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631

Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik 
des Landes Nordrhein-Westfalen (VV-HS) 
Zu den §§ 13 Abs. 2, 3 und 14 Abs. 2 LHO

RdErl. d. Finanzministeriums v. 26. 1. 2006 
– I C 2 – 0013 – 3.1 / I C 2 – 0014 – 2.1 –

Die Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik
des Landes Nordrhein-Westfalen (VV-HS) vom 27. 6.
2003 (MBl. NRW. S. 696) werden nach Beteiligung der
zuständigen Ministerien und nach Anhörung des Lan-
desrechnungshofs wie folgt geändert:

1
Die Allgemeinen Hinweise zum Gruppierungsplan und
Funktionenplan (AH-GF) werden wie folgt geändert:

1.1

In Nr. 2.3 (Gruppen) werden in der Zweckbestimmung
der Gruppe 421 nach dem Wort „Minister“ ein Komma
eingefügt und die Wörter „der Parlamentarischen
Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staats-
sekretäre für besondere Regierungsaufgaben“ angefügt. 

1.2

In Nr. 2.4 (Titel) wird Satz 5 gestrichen. Satz 6 erhält fol-
gende Fassung: „Zur Unterscheidung der Titel ist die
vierte und die fünfte Stelle durch die Ziffern 00 sowie 10
bis 59 zu belegen.“

1.3

In Nr. 2.5 (Festtitel)

1.3.1

wird bei den Einnahmen in der Zweckbestimmung des
Festtitels 235 01 das Wort „Bundesanstalt“ durch das
Wort „Bundesagentur“ ersetzt,

1.3.2

werden bei den Ausgaben in der Zweckbestimmung des
Festtitels 421 01 nach dem Wort „Minister“ ein Komma
und die Wörter „der Parlamentarischen Staatssekretä-
rinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre für
besondere Regierungsaufgaben“ eingefügt,

1.3.3

wird bei den Ausgaben ein neuer Festtitel „546 05“ mit
der Zweckbestimmung „Entgelte an die NRW.BANK für
die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von För-
derprogrammen“ aufgenommen. 

1.4

In Nr. 2.9.1 (Zahlungen innerhalb des öffentlichen Be-
reichs) wird im dritten Spiegelstrich das Wort „Bundes-
anstalt“ durch das Wort „Bundesagentur“ ersetzt.

2
Der Gruppierungsplan (GPl) wird wie folgt geändert:

2.1

Die Abschnitts-Überschrift wird wie folgt gefasst: „II.
Gruppierungsplan (GPl)“.

2.2

In den Zweckbestimmungen der Gruppen 156, 176, 216,
226, 235, 236, 322, 336, 572, 592, 616, 626, 636, 856 und
886 wird das Wort „Bundesanstalt“ jeweils durch das
Wort „Bundesagentur“ ersetzt.

2.3

In der Zweckbestimmung der Gruppe 421 werden nach
dem Wort „Minister“ ein Komma eingefügt und die Wör-
ter „der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der
Parlamentarischen Staatssekretäre für besondere Regie-
rungsaufgaben“ angefügt.

2.4

In der Zweckbestimmung der Gruppe 431 werden nach
dem Wort „Minister“ ein Komma und die Wörter „der
Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parla-
mentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungs-
aufgaben“ eingefügt.

2.5

In der Zweckbestimmung der Gruppe 687 wird der
Klammerhinweis wie folgt gefasst: „(soweit nicht
Gruppe 688)“.

3
Die Zuordnungsrichtlinien zum Gruppierungsplan wer-
den wie folgt geändert:

3.1

Die Abschnitts-Überschrift wird wie folgt gefasst: „III.
Zuordnungsrichtlinien zum Gruppierungsplan (ZR-
GPl)“.

3.2

In den Zweckbestimmungen und in den ausführlichen
Zuordnungshinweisen, soweit dort enthalten, der Grup-
pen 156, 176, 216, 226, 235, 236, 322, 336, 572, 592, 616,
626, 636, 856 und 886 sowie in der Zweckbestimmung
des Festtitels 235 01 wird das Wort „Bundesanstalt“ je-
weils durch das Wort „Bundesagentur“ ersetzt.

3.3

In der Zweckbestimmung der Gruppe 421 sowie des
Festtitels 421 01 werden nach dem Wort „Minister“ ein
Komma eingefügt und die Wörter „der Parlamentari-
schen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen
Staatssekretäre für besondere Regierungsaufgaben“ ein-
bzw. angefügt. 

3.4

In der Zweckbestimmung der Gruppe 431 werden nach
dem Wort „Minister“ ein Komma und die Wörter „der
Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parla-
mentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungs-
aufgaben“ eingefügt. 

3.5

In der Gruppe 546 – Sonstige Verwaltungsausgaben (so-
weit nicht Gruppen 531-545) – wird ein neuer Festtitel
546 05 mit der Zweckbestimmung „Entgelte an die
NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durch-
führung von Förderprogrammen“ aufgenommen.

3.6

In den Zuordnungshinweisen zu Gruppe 682 wird das
Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbe-
hinderter Menschen“ ersetzt.

3.7

In der Zweckbestimmung der Gruppe 687 werden im
Klammerhinweis die Wörter „(... an die EU)“ ersetzt
durch die Wörter „(... Gruppe 688)“.

4
Der Funktionenplan wird wie folgt geändert:

4.1

Die Abschnitts-Überschrift wird wie folgt gefasst: „IV.
Funktionenplan (FPl)“.

4.2

Bei der Funktion 251 werden die Wörter „Arbeitslosen-
hilfe (nur Bund)“ durch die Wörter „Grundsicherung für
Arbeitsuchende“ ersetzt.

5
Die Zuordnungsrichtlinien zum Funktionenplan werden
wie folgt geändert:

5.1

Die Abschnitts-Überschrift wird wie folgt gefasst: „V.
Zuordnungsrichtlinien zum Funktionenplan (ZR-FPl)“.

5.2

Bei der Funktion 225 wird das Wort „Bundesanstalt“
durch das Wort „Bundesagentur“ ersetzt.

5.3

Bei der Funktion 251 werden die Wörter „Arbeitslosen-
hilfe (nur Bund)“ durch die Wörter „Grundsicherung für
Arbeitsuchende“ ersetzt.
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5.4

Bei der Oberfunktion 29 wird im zweiten Spiegelstrich
das Wort „Schwerbehinderter“ ersetzt durch die Wörter
„schwerbehinderter Menschen“.

6

In-Kraft-Treten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach seiner Veröffentli-
chung in Kraft.

– MBl. NRW. 2006 S. 110

II.

Finanzministerium

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer im
Haushaltsjahr 2005

RdErl. d. Finanzministeriums v. 27. 1. 2006
– KomF 1112 – 6 – IV B 3 –

Die Gesamtsumme des auf die Gemeinden entfallenden
Anteils an der Umsatz- und Einfuhrumsatzsteuer nach
dem Ist-Aufkommen für das IV. Quartal 2005 beträgt
180.240.153 EUR.

Die Gemeinden haben im Dezember 2005 einen Ab-
schlag in Höhe des Zahlbetrages für das III. Quartal von
174.119.768 EUR erhalten. Der positive Abrechnungsbe-
trag für das IV. Quartal wird somit auf 6.120.386 EUR
festgesetzt. Für die Aufteilung entsprechend den gülti-
gen Schlüsselzahlen werden 6.120.385 EUR benötigt.
Dieser Betrag wird am 30.01.2006 ausgezahlt. Der Rest-
betrag von 1 EUR wird auf 2006 vorgetragen. 

– MBl. NRW. 2006 S. 111

Landschaftsverband Rheinland

Jahresrechnung 2004
Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland 

v. 3. 1. 2006

Die Landschaftsversammlung hat am 20.12.2005 folgen-
den Beschluss gefasst:

„1

Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses
über die Prüfung der Jahresrechnung 2004 wird zur
Kenntnis genommen.

Die Jahresrechnung 2004 schließt wie folgt ab:

Soll-Einnahmen insgesamt 3.289.448.396,41 ¤

Soll-Ausgaben insgesamt 3.289.448.396,41 ¤

In den bereinigten Soll-Ausgaben ist der Überschuss von
92.463.136,80 ¤ enthalten. Dieser Betrag wurde der all-
gemeinen Rücklage zugeführt.

2

Gemäß § 7 Abs. 1 Buchstabe e) und § 23 Abs. 2 LVerbO
in Verbindung mit § 94 GO NRW und § 9 NKFEG NRW
wird für die Jahresrechnung 2004 die Entlastung er-
teilt.“

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 94
Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in Verbindung mit § 23 Abs. 2 der Land-
schaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-West-
falen und § 14 der Hauptsatzung des Landschaftsver-
bandes Rheinland öffentlich bekannt gemacht.

Die Jahresrechnung 2004 mit Rechenschaftsbericht liegt
zur Einsichtnahme montags bis freitags in der Zeit vom

16. 2. 2006 bis 24. 2. 2006, jeweils von 09.00 Uhr bis 15.00
Uhr im Landeshaus Köln-Deutz, Kennedy-Ufer 2, Zim-
mer F 220, öffentlich aus.

Köln, den 3. Januar 2006 

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland

M o l s b e r g e r

– MBl. NRW. 2006 S. 111

Einsichtnahme in den Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsausschusses der 
Landschaftsversammlung Rheinland
Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland 

v. 24. 1. 2006

Die Landschaftsversammlung Rheinland hat am
20. 12. 2005 den Schlussbericht des Rechnungsprüfungs-
ausschusses über die Prüfung der Jahresrechnung 2004
zur Kenntnis genommen und gemäß § 7 Absatz 1 Buch-
stabe e) und § 23 Absatz 2 LVerbO in Verbindung mit
§ 94 GO NRW in der bis zum 31.12.2004 geltenden Fas-
sung für die Jahresrechnung 2004 Entlastung erteilt.

Gemäß § 101 Absatz 4 GO NRW in der bis zum
31. 12. 2004 geltenden Fassung in Verbindung mit § 23
Absatz 2 der Landschaftsverbandsordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen und § 15 der Hauptsatzung des
Landschaftsverbandes Rheinland wird auf die Möglich-
keit zur Einsichtnahme in den Schlussbericht im Minis-
terialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen öffentlich
hingewiesen.

Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses
über die Prüfung der Jahresrechnung 2004 liegt zur Ein-
sichtnahme montags bis freitags in der Zeit vom
16. 2. 2006 bis 24. 2. 2006, jeweils von 09.00 Uhr bis 15.00
Uhr, im Landeshaus Köln-Deutz, Kennedy-Ufer 2, Zim-
mer F 220, öffentlich aus.

Köln, den 24. Januar 2006

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland

M o l s b e r g e r

– MBl. NRW. 2006 S. 111

Öffentliche Auslegung des Entwurfes 
der Haushaltssatzung 

des Landschaftsverbandes Rheinland 
für das Jahr 2006

Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland 
v. 30. 1. 2006

Aufgrund der §§ 7 (1) und 23 der Landschaftsverbands-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 2004 (GV. NRW.
S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 20 des dritten Ge-
setzes zur Befristung des Landesrechtes Nordrhein-
Westfalen vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306) in Ver-
bindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung
des Landesrechts an das Lebenspartnerschaftsgesetzt
des Bundes (Lebenspartnerschaftsanpassungsgesetz –
LPartAnpG) vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498), wird
bekannt gegeben, dass der Entwurf der Haushaltssat-
zung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haus-
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haltsjahr 2006 mit ihren Anlagen montags bis freitags in
der Zeit

vom 20. Februar 2006 bis  2. März 2006

jeweils von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr in Köln-Deutz, Lan-
deshaus, Kennedy-Ufer 2, Zimmer F 220, zur Einsicht-
nahme öffentlich ausliegt.

Gegen den Entwurf können Einwohner der Mitglieds-
körperschaften innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen
nach Beginn der Auslegung Einwendungen beim Direk-
tor des Landschaftsverbandes Rheinland, 50679 Köln-
Deutz, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2, erheben.

Köln, den 30. Januar 2006

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland

M o l s b e r g e r

– MBl. NRW. 2006 S. 111

III.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

4. Tagung der 12. Landschaftsversammlung 
Westfalen-Lippe

Bek. d. Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
v. 1. 2. 2006

Die 4. Tagung der 12. Landschaftsversammlung Westfa-
len-Lippe findet 

am Donnerstag, 9. März 2006, 10.00 Uhr 

in Münster, Landeshaus, Sitzungssaal,

statt. 

Tagesordnung

1
Feststellung der Tagesordnung

2
Wahl der Direktorin/des Direktors des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe

3
Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Medaille in Gold des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe an Frau Marlene
Lubek

4
Ersatzwahlen für die Ausschüsse

5
Änderung der Betriebssatzung für den Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe

6
Satzung des Integrationsamts über die Zuweisung von
Mitteln aus der Ausgleichsabgabe an die örtlichen Für-
sorgestellen

7
Feststellung der Jahresabschlüsse 2004 des Westf. Ju-
gendhilfezentrums in Marl, des Westf. Heilpäd. Kinder-
heimes in Hamm und des Westf. Jugendheimes in Teck-
lenburg

8
Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2004 des
Bau- und Liegenschaftsbetriebes

9
Jahresrechnung des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe für das Haushaltsjahr 2004

10
Haushaltsberatung 2006

10.1
Beratung der Entwürfe der Wirtschaftspläne 2006 und
Vorlage der Finanzpläne 2005 bis 2009 für das Westf. Ju-
gendhilfezentrum, das Westf. Heilpäd. Kinderheim
Hamm und das Westf. Jugendheim Tecklenburg

10.2
Beratung der Entwürfe der Wirtschaftspläne 2006 für
die Westfälischen Kliniken, Zentren und Institute

10.3
Beratung des Entwurfs des Wirtschaftsplanes 2006 für
den Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe

10.4
Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Haus-
haltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2006

11
Anfragen der Mitglieder der Landschaftsversammlung

Münster, den 1. Februar 2006

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

S c h ä f e r

– MBl. NRW. 2006 S. 112

Hinweis 
für die Bezieher des Ministerialblattes 

für das Land Nordrhein-Westfalen

Einbanddecken zum Ministerialblatt für das Land
Nordrhein-Westfalen – Jahrgang 2005 –

Der Verlag bereitet für den Jahrgang 2005 Einband-
decken für 2 Bände vor zum Preis von 24,00 Euro zuzüg-
lich Versandkosten.

In diesem Betrag sind 16% Mehrwertsteuer enthalten.
Bei Bestellung mehrerer Exemplare vermindern sich die
Versandkosten entsprechend. Von der Voreinsendung des
Betrages bitten wir abzusehen.

Bestellungen werden bis zum 1. 3. 2006 unter Angabe der
Kundennummer an den Verlag erbeten.

– MBl. NRW. 2006 S. 112
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